
1/6

Marktforschung: Bekanntmachung für die Bewerbung für Referententätigkeit
für die folgende WIFI-Weiterbildungsmaßnahme im Zeitraum 2019/2020:
ID9397_10-10-00_DE_Vorbereitungskurs auf die Eignungsprüfung für Vertreter/innen und Handelsagent/innen
ID: 9397 (10-10-00)
Vorbereitungskurs auf die Eignungsprüfung für Vertreter/innen und Handelsagent/innen –
Modul: Gesetzliche und vertragliche Regelung der Tätigkeit

Abgabefrist für Bewerbungen: 02.08.2019

Diese Bekanntmachung dient der Marktforschung. Es werden Informationen und Bewerbungen eingeholt, um interessierte
Referent/innen und eine geeignete Lösung für die Deckung des WIFI-Bedarfs zu ermitteln.
Die vorliegende Bekanntmachung dient ausschließlich dem Zweck der Marktrecherche und stellt keine Einleitung eines
Ausschreibungsverfahrens dar. Die Marktrecherche, die durch die Online-Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
gestartet wurde, endet daher mit dem Erhalt und der Aufbewahrung der eingegangenen Bewerbungen.

1. Gegenstand: Referententätigkeit für folgende Weiterbildungsmaßnahme

ID WEITERBILDUNGSMAS SNAHME: 9397
WIFI -KODEX INTERN: 10-10-00

VERANSTALTUNG / THEMA REFERENTENTÄT IGKEIT
Vorbereitungskurs auf die Eignungsprüfung für Vertreter/innen und Handelsagent/innen
Modul: Gesetzliche und vertragliche Regelung der Tätigkeit des Vertreters und Handelsagenten

SPRACHE: Deutsch

DAUER: 12 Unterrichtsstunden

TERMIN / DURCHFÜHRUNGSZEITRAU M:
Geplanter Zeitraum des Kurses : 08.10.2019 - 05.12.2019 vorbehaltlich Änderungen
Geplante Termine des Moduls: siehe Kalender, vorbehaltlich Änderungen
Der definitive Kalender wird vom WIFI gemeinsam mit dem ausgewählten Referent/innen vereinbart.
Das Institut behält sich die Option einer weiteren Auflage dieser Weiterbildungsmaßnahme im Zeitraum 2020 – 2021 vor.

ORT: Bozen

ZIELGRUPPE:
Alle, die eine Eintragung in das Verzeichnis der Vertreter/innen und Handelsagent/innen anstreben

ZIELE / NUTZEN:
Die Teilnehmer/innen eignen sich das für die Eignungsprüfung notwendige Grundwissen an.

PROGRAMM /  INHALTE:
Im Modul sollten jedenfalls folgende Themen behandelt werden:

 Rechts- und Vertragsquellen
- Das Zivilgesetzbuch
- Die EU-Gesetzgebung
- Das Wirtschaftstarifabkommen
 Die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit
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 Der Vertreter und die Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis
- Vertreter und Arbeitnehmer
- Vertreter und Handelsreisender
 Sonstige Hilfspersonen des Unternehmers:
- Der Makler
- Der Geschäftsvermittler
- Der Kommissionär
 Der Handelsvertreter als Unternehmer
 Die Pflichten des Handelsvertreters
- Anbahnung und Abschluss von Kaufverträgen
- Beachtung der Weisungen der Mandantenfirma
- Informationspflicht
- Sorgfaltspflicht
- Unmöglichkeit der Vertragserfüllung
- Star-del-Credere
- Inkasso-Forderungen
 Rechte des Handelsvertreters
- Provision
- Vergütung des Spesen
- Informationsrecht
- Alleinvertretungsrecht
 Verkaufsgebiet
 Form des Vertrages
 Gerichtsstand
 Probezeit
 Konkurrenzverzicht
 Beendigung des Vertrages
- Auflösungsgründe
- Kündigung des Vertretungvertrages
- Krankheit, Unfall, Tod und Invalidität
- Kundschaftsverlustausgleich
- Die Abfertigung
 Verjährung der Ansprüche des Handelsvertreters
 Privileg des Handelsvertreters
 Gegenüberstellung: freier Vertreter – Vertreter als  Arbeitnehmer

Das definitive Programm wird vom WIFI gemeinsam mit dem ausgewählten Referenten / Referentin auf der Basis des
eingereichten Programmvorschlags vereinbart.

METHODIK – DIDAKTIK :
Interaktiver Vortrag / Präsentation, praktische Beispiele / Fallstudien, Beantwortung von Teilnehmerfragen sowie weitere
Methoden, die der/die Referenten/in als geeignet für die Weiterbildungsmaßnahmen erachtet.
Es wird Wert auf eine praxisnahe Vermittlung der Inhalte der Weiterbildung gelegt.

Das WIFI sieht aus didaktischen Gründen vor, dass das Modul einem Referenten / einer Referentin durchgeführt wird.
Es ist keine Co-Dozenz vorgesehen.
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2. Referentenleistungen

 Planung und Entwicklung des Moduls der Weiterbildung
 Durchführung der Weiterbildung
 Ausarbeitung und Bereitsstellung von Teilnehmerunterlagen
 Führen des Präsenzregisters

 Mitglied Prüfungskommission: Als Referent/in verpflichten Sie sich, als Mitglied der Prüfungskommission für die
Abschlussprüfung zur Verfügung zu stehen. Die Ernennung und Vergütung erfolgt durch das zuständige Amt der
Autonomen Provinz Bozen.

3. Vergütung Referenten

Honorar für die Referentenleistungen: maximal Euro 84/Stunde

Fahrtspesenvergütung: Bei Anreise mit dem eigenen Pkw wird ein Kilometergeld gezahlt und es werden die
Autobahngebühren rückerstattet. Der Km-Satz beträgt derzeit € 0,45/km; der angegebene Km-Satz ist ein
Maximalsatz und wird angepasst, wenn sich die Außendienstregelung der  Autonomen Provinz  Bozen während des
Kurses ändert.Es werden nur die Spesen für die Fahrt von der Auftragsadresse zum Kursort mit dem eigenen
Personenkraftwagen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anerkannt. Die Spesen müssen belegt werden.

Die Vergütung versteht sich exklusive MwSt. und anderer Abgaben wie z. B. Vorsorgebeitrag und inklusive
Steuereinbehalt.

Für diese Bildungsmaßnahme wird bei der Autonomen Provinz Bozen, Bereich Deutsche Berufsbildung, um eine
Förderung im Sinne des LG Nr. 29/77 angesucht, deshalb werden die Vergütungen von den dafür geltenden
Bestimmungen der Autonomen Provinz Bozen geregelt.

4. Anforderungen für die Bewerbung als Referent/in (Mindestvoraussetzungen)

 Übereinstimmung der Qualifikation mit der Referententätigkeit dieser WIFI-Weiterbildungsmaßnahme
 Mindestens 10-jährige Berufserfahrung  im betreffenden Berufsbild oder Bereich (Referent/in, freiberufliche Tätigkeit,

Führungskraft)
 Erfahrung als Referent/in und/oder Berater zum Thema der Referententätigkeit
 Erfahrung als Referent/in in der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen in deutscher Sprache
 Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss

5. Allgemeine Bedingungen und Vertragsklauseln

Die Bewerber/innen erklären sich mit den allgemeinen Bedingungen und Vertragsklauseln des Instituts für
Wirtschaftsförderung einverstanden, diese sind online veröffentlicht (siehe Punkt Veröffentlichung).
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6. Auswahlkriterien

Die Referentenauswahl erfolgt durch eine Kommission. Die Bewerbungen werden auf Grund folgender Kriterien bewertet:
 Qualität (max. 80 von 100 Punkten)
- Fachliche Kompetenzen: berufliche Qualifikationen und Erfahrungen (max. 30 Punkte)
- Didaktische Kompetenzen (max. 20 Punkte)
- Bewertungen des Referenten bzw. von Leistungen des Referenten (max. 15 Punkte)
- Spezifische Referenzen für die Weiterbildung (max. 15 Punkte)
 Preis (max. 20 von 100 Punkten)

Wenn es mehr wie eine Bewerbung gibt, erfolgt die Punktevergabe folgendermaßen: Das Angebot mit den niedrigsten
Gesamtkosten (ohne eventuelle MwSt.). erhält max. 20 Punkte. Die anderen Angebote erhalten Punkte nach folgender
Formel: Punktezahl Preis = niedrigste Gesamtkosten / angebotene Gesamtkosten x Punktezahl Angebot mit niedrigsten
Gesamtkosten

Die Punkte jedes Kriteriums werden auf eine Kommastelle gerundet.

Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, wird ein eventueller Auftrag für Referententätigkeit für diese Weiter-
bildungsmaßnahme nur an eine/n Bewerber/in vergeben, welcher/r eine Gesamtpunktezahl von mindestens 70 Punkte
erreicht.

7. Bewerbung, Modalitäten und Abgabetermin

Interessierte an dieser Marktforschung senden folgende Unterlagen innerhalb der oben angeführten Abgabefrist an die
PEC-Adresse des WIFI: wifi@bz.legalmail.camcom.it
1. Curriculum vitae Referent/in (CV)
Bei Bedarf finden Sie unter folgendem Link die aktuelle internationale Europass-Vorlage:
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae

2. Angebot
Bitte geben Sie im Angebot folgende Informationen an:
 Kontaktdaten Auftragnehmer
 Kontaktdaten Referent/in, falls unterschiedlich wie Kontaktdaten Auftragnehmer
 Programmvorschlag: Detaillierte Inhalte der Veranstaltung (Programmbeschreibung, Aufzählung von

Programmpunkten), eingesetzte Methodik / Didaktik, Nutzen für die Teilnehmenden
 Kostenvoranschlag: Im Angebot sind alle Kostenpositionen ohne eventuelle MwSt. detailliert anzugeben (Honorar für

die Unterrichtstätigkeit, eventuelle Spesen für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung, eventuelle sonstige Kosten wie z.B.
Vorsorgebeitrag)

 Eventuelle spezifische Referenzen: Anzahl durchgeführte übereinstimmende Weiterbildungsmaßnahmen
in den letzten 5 Jahren und nähere Informationen dazu (Thema, Jahr, Bildungsanbieter/Auftraggeber (auch WIFI)),
Veröffentlichungen zum Thema, sonstige spezifische Referenzen

 Eventuelle Referenten- bzw. Leistungsbewertungen für vergleichbare Weiterbildungsmaßnahmen

8. Veröffentlichung

Die vorliegende Bekanntmachung, der Beschluss des Verwaltungsrats betreffend die Expertenvergütungen sowie die
allgemeinen Bedingungen und Vertragsklauseln des Instituts für Wirtschaftsförderung sind auf der institutionellen
Webseite der Handelskammer Bozen in der Sektion Transparente Verwaltung - Institut für Wirtschaftsförderung -
Ausschreibungen und Verträge - Marktforschung für WIFI-Referententätigkeit veröffentlicht.
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9. Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet das Institut für Wirtschaftsförderung auf
keinste Weise, einen Auftrag an eine/n Bewerber/in zu vergeben.

Das Institut behält sich das Recht vor, jederzeit die vorliegende Marktrecherche aus dem Institut vorbehaltenen
Kompetenzgründen zu unterbrechen, ohne dass die Bewerber/innen eine Forderung beanspruchen können.

Das Institut behält sich das Recht vor, die von Bewerber/innen beim WIFI bereits durchgeführten vergleichbaren
Weiterbildungsmaßnahmen als Referenzen und für die Referenten- bzw. Leistungsbewertungen zu berücksichtigen.

Das Institut behält sich zudem das Recht vor, Bewerbungen von Wirtschaftsteilnehmern einzuholen, die nicht an der
vorliegenden Marktrecherche teilnehmen, wenn diese als geeignet erachtet werden für die Referententätigkeit.
Dies gilt insbesondere, wenn nur eine Bewerbung fristgerecht eingereicht wurde und es sich a) um eine neue
Weiterbildungsmaßnahme handelt oder b) die Kosten im Vergleich zu vergleichbaren WIFI-Weiterbildungsmaßnahmen
hoch erscheinen.

Gemäß GDPR Nr. 679/2016 wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen Daten auf rechtmäßige und korrekte
Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bewerber und deren Vertraulichkeit behandelt werden. Für eventuelle
Fragen besuchen Sie die Internetseite http://www.handelskammer.bz.it/de/privacy oder wenden Sie sich an den
Datenschutzverantwortlichen unter der E-Mail dpo@handelskammer.bz.it

Verfahrensverantwortliche für diese WIFI-Weiterbildungsmaßnahme ist Dr. Christine Platzer, Direktorin WIFI -
Weiterbildung und Personalentwicklung.

Für Informationen: WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung, Tel. 0471 945 649

Dr. Christine Platzer
Direktorin WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung
Digitale Unterschrift gemäß Art. 24 des G.v.D. Nr. 82/2005
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 82/2005
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Vorbereitungskurs auf die Eignungsprüfung für Vertreter/innen und Handelsagenten
Kurskalender Herbst 2019

Datum
Uhrzeit

h Unterrichtsfach

08.10.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Marketing
Marketing

09.10.2019 08:30 – 12:30 Uhr 4 Marketing
28.10.2019 08:30 – 12:30 Uhr

13:30 – 17:30 Uhr
4
4

Regelung der Tätigkeit
Regelung der Tätigkeit

29.10.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Regelung der Tätigkeit
Unternehmensführung

30.10.2019 08.30 - 12.30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Unternehmensführung
Unternehmensführung

18.11.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Steuerrecht
Steuerrecht

19.11.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Steuerrecht
Verkaufstechnik und –psychologie

20.11.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Verkaufstechnik und –psychologie
Verkaufstechnik und -psychologie

03.12.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Handelsrecht
Handelsrecht

04.12.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:30 Uhr

4
4

Handelsrecht
Pensions- u. Altersrentenversicherung

05.12.2019 08:30 – 12:30 Uhr
13:30 – 16:30 Uhr

4
3

Pensions- u. Altersrentenversicherung
Pensions- u. Altersrentenversicherung

Kursort Bozen

Prüfungsort Bozen

Prüfungstermin Jänner 2020
Die Kommission wird vom zuständigen Amt der Autonomen Provinz Bozen einberufen.

Informationen Ingrid Eheim, Tel. 0471 945 649

Eventuelle Änderungen bleiben dem WIFI vorbehalten.

WIFI/W/03.06.2019
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